
 
 
 
 Klausel für chemische, biologische, biochemische Substanzen, elektromagnetische
 Wellen als Waffen (CHEM 04)
 
 Unter Aufhebung aller anders lautender Vereinbarungen gelten Verlust, Beschädigung
 und Kosten, die durch Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen
 Substanzen und/oder elektromagnetischen Wellen als Waffen verursacht wurden, von der
 Versicherung ausgeschlossen, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen.
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